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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
Vom 15. April 2008

Auf Grund von § 152 Absatz 2 Satz 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I
S. 1079), zuletzt geändert am 21. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 3198, 3210), und Nummer 5 der Weiterübertragungsverord-
nung-Gerichtswesen vom 20. August 2002 (HmbGVBl. S. 233,
235), geändert am 10. Februar 2004 (HmbGVBl. S. 61), wird
verordnet:

Einziger Paragraph

§ 1 Absatz 1 Nummer 2.3 der Verordnung über die Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft vom 2. April 1996
(HmbGVBl. S. 44, 167), zuletzt geändert am 19. September
2006 (HmbGVBl. S. 499), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Tarifbeschäftigte
der Polizei4):“.

2. Die Textstelle „Verwaltungsangestellte des Landeskriminal-
amtes und der Zentraldirektion“ wird ersetzt durch die

Textstelle „Verwaltungsbeschäftigte des Landeskriminalam-
tes, der Zentraldirektion, des Dezernats Interne Ermittlun-
gen und der Wasserschutzpolizei“.

4) sofern sie mindestens zwei Jahre in einer der in dieser Ver-
ordnung bezeichneten Beamten- oder Angestelltengruppen
tätig gewesen sind und das 21. Lebensjahr vollendet haben

Hamburg, den 15. April 2008.

Die Justizbehörde
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Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 6. Mai 2008.

§ 1

Für Amtshandlungen des Gemeinsamen Prüfungsamtes im
Rahmen der Wiederholung der zweiten Staatsprüfung für
Juristen zur Verbesserung der Prüfungsnote (Verbesserungs-
prüfung) gemäß § 23 a der Übereinkunft sowie für die Korrek-
tur von Klausuren beziehungsweise die Abnahme von Akten-
vorträgen nach Bestehen der zweiten Staatsprüfung für
Juristen durch das Hanseatische Oberlandesgericht zur Vor-
bereitung auf die Verbesserungsprüfung werden Verwaltungs-
gebühren nach Maßgabe der §§ 2 und 3 erhoben.

§ 2

(1) Für die Amtshandlungen im Rahmen der Verbesse-
rungsprüfung wird eine Gebühr in Höhe von 600 Euro
erhoben.

(2) In Höhe der vollen Gebühr ist eine Vorauszahlung zu
entrichten, die auf die Gebühr angerechnet wird. Die Voraus-
zahlung ist zwei Wochen nach Bekanntgabe des Vorauszah-
lungsbescheides fällig. Die Zulassung zur Prüfung ist davon
abhängig, dass die Vorauszahlung im Zeitpunkt der Fälligkeit
erbracht ist. 

(3) Die Gebühr wird nicht erhoben bei Rücknahme des
Antrages auf Zulassung zur Verbesserungsprüfung vor der
Zulassung sowie bei Versagung der Zulassung. Die auf die
Gebühr geleistete Vorauszahlung wird erstattet.

(4) Die Gebühr ermäßigt sich auf 300 Euro bei 

1. Nichtbestehen der Verbesserungsprüfung infolge

a) der Nichtteilnahme an Aufsichtsarbeiten nach § 9
Absatz 7 und § 15 der Übereinkunft oder

b) Unterbrechung der Prüfung ohne wichtigen Grund
nach Maßgabe von § 22 Absatz 4 der Übereinkunft
während der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten,

2. vorzeitiger Beendigung des Prüfungsverfahrens durch Ver-
zicht des Kandidaten auf die Fortsetzung der Verbesse-
rungsprüfung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Gemeinsamen Prüfungsamt binnen einer Woche nach
Beendigung des schriftlichen Prüfungsteils. 

(5) Die Gebühr ermäßigt sich auf 500 Euro bei
1. Nichtbestehen der Verbesserungsprüfung nach Maßgabe

des § 15 der Übereinkunft oder
2. vorzeitiger Beendigung des Prüfungsverfahrens durch Ver-

zicht des Kandidaten auf die Fortsetzung der Verbesse-
rungsprüfung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Gemeinsamen Prüfungsamt binnen einer Woche nach
Bekanntgabe der Ergebnisse des schriftlichen Prüfungs-
teils. 
(6) Im Fall der Rücknahme oder des Widerrufs der Zulas-

sung wird von der Gebührenerhebung nicht abgesehen. Bei
Rücknahme oder Widerruf der Zulassung vor Beginn der
Votierung der schriftlichen Aufsichtsarbeiten ermäßigt sich
die Gebühr auf 300 Euro. Bei Rücknahme oder Widerruf der
Zulassung vor Beginn der mündlichen Prüfung ermäßigt sich
die Gebühr auf 500 Euro. Im Übrigen ermäßigt sich die
Gebühr nicht. 

(7) In den Fällen der Absätze 4, 5 und 6 wird eine die
ermäßigte Gebühr übersteigende Vorauszahlung erstattet.

§ 3

(1) Für die Korrektur von Klausuren im Rahmen des B-
Klausurenkurses und die Abnahme von Aktenvorträgen im
Rahmen des Aktenvortragskurses ehemaliger Referendare der
Freien und Hansestadt Hamburg zur Vorbereitung auf die Ver-
besserungsprüfung werden Gebühren erhoben in Höhe von
1. 15 Euro je abgegebene Klausur sowie
2. 20 Euro je abgenommenen Aktenvortrag.

(2) Die Gebührenpflicht für die Korrektur einer bestimm-
ten Anzahl von Klausuren beziehungsweise die Abnahme
einer bestimmten Anzahl von Aktenvorträgen entsteht mit
Eingang des darauf gerichteten Antrags bei dem Hanseati-
schen Oberlandesgericht. Die Gebühr ist zwei Wochen nach
Bekanntgabe der Festsetzung fällig. Die Korrektur von Klau-
suren beziehungsweise die Abnahme von Aktenvorträgen ist
von der vorherigen Entrichtung der Gebühr abhängig. 

§ 4

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 21. März 2008 in
Kraft.

Gebührenordnung
für die Wiederholung der zweiten Staatsprüfung für Juristen

zur Verbesserung der Prüfungsnote
(VerbPrüfGebO)

Vom 6. Mai 2008

Auf Grund der §§ 2, 12, 15, 17 und 18 des Gebührengesetzes
vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am
11. Juli 2007 (HmbGVBl. S. 236), in Verbindung mit § 23 a
Absatz 3 der Übereinkunft der Länder Freie Hansestadt Bre-
men, Freie und Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holstein
über ein Gemeinsames Prüfungsamt und die Prüfungsordnung
für die zweite Staatsprüfung für Juristen (Übereinkunft) vom
4. Mai 1972 (HmbGVBl. S. 120), zuletzt geändert vom 15. bis
21. November 2007 (HmbGVBl. 2008 S. 72), wird verordnet: 
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